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Informationsexemplar 
(Homepage)
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für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

für behinderte Menschen (SGB XII)


	
	

	zwischen
	Arbeiterwohlfahrt

Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.

Karl-Bröger-Straße 9 / I

90459 Nürnberg 



	
	Haus am Rosenberg
Wohnheim und Außenwohngruppen
Friesener Str. 47
Kreuzbergstr. 14

Friesener Str. 24

Friesener Str. 26

vertreten durch die Einrichtungsleitung

Herrn Ulrich Kleinknecht
im folgenden "Einrichtung" genannt,
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	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt



	Bevoll-

mächtigte

oder

Betreuer
	«Betr_Vollm» IF  = "V"  "HerrHerr

 IF = "Herr" "n " " "
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 MERGEFIELD BetrVorname 
Karl-Heinz
 Bernreuther" ""
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	Vorbemerkung:



	
	

	
	Dieser Vertrag wird auf der Grundlage der schriftlichen Informationen geschlossen, die der Bewohnerin / dem Bewohner (Verbraucher im Sinn des § 3 WBVG) vom Träger der Einrichtung (Unternehmer im Sinn des § 3 WBVG) vor Vertragsschluss übermittelt worden sind. Gegenüber diesen vorvertraglichen Informationen ergeben sich im Vertrag

 FORMCHECKBOX 

keine Änderungen

 FORMCHECKBOX 

Änderungen, die entweder an der betreffenden Stelle des Vertrags oder in § 29 „Besondere oder zusätzliche Vertragsbestimmungen“ dieses Vertrages gesondert kenntlich gemacht sind.  

 FORMCHECKBOX 

Da aus tatsächlichen Gründen vor dem Einzug keine Möglichkeit zur Überlassung der schriftlichen Informationen an die Bewohnerin / den Bewohner bestand, werden diese Informationen hiermit vor Abschluss des Vertrages ausgehändigt und mündlich erläutert.

Die Bewohnerin / Der Bewohner bzw. die für sie / ihn beim Vertragsschluss handelnde Vertretungsperson erklärt ausdrücklich, dass ihr / ihm diese Informationen vor Unterzeichnung des Vertrages überlassen wurden, dass Gelegenheit zum Prüfen der Informationen und zum Stellen von Fragen dazu bestand und dass gestellte Fragen beantwortet wurden.

	

	Allgemeine Vertragsgrundlagen



	
	


	§ 1
Vertrags-
beginn

und

Vertrags-dauer

	(1) Der Vertrag beginnt am 
«VertragBefristung» IF ="" "und wird auf unbestimmte Dauer geschlossen " "«F1» IF <>"" "und wird mit Einverständnis und zum Wohle «F1» IF  = "Frau" "der Bewohnerin" "des Bewohners" 
des Bewohners
 bis «VertragBefristung» befristet." "" 
und wird mit Einverständnis und zum Wohle des Bewohners bis «VertragBefristung» befristet.
" 
und wird mit Einverständnis und zum Wohle des Bewohners bis «VertragBefristung» befristet.
 
(2)                                       «VertragBeginn» IF  -  20120307  
!Syntaxfehler, «
 > 0 "wird ab" "ist seit" 
ist seit
                   in der Einrichtung aufgenommen. Mit diesem Tag beginnt das Wohn- und Betreuungsvertragsverhältnis zwischen der Bewohnerin / dem Bewohner und dem Träger der Einrichtung.



	§ 2 
Rechtliche Vertrags-

grundlagen
	(1) Der Träger der Einrichtung hat mit dem zuständigen örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) Vereinbarungen über

· Inhalt, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistungen 
(Leistungsvereinbarung),

· die für die einzelnen Leistungsbereiche zu zahlende Vergütung 

(Vergütungsvereinbarung) und

· die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen 
(Prüfungsvereinbarung) geschlossen (§ 75 Abs. 3 SGB XII). 

Zuständiger Träger der Sozialhilfe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB XII ist der Bezirk Oberfranken.
(2) Die in Absatz 1 genannten Vereinbarungen sowie der Rahmenvertrag gemäß § 79 SGB XII für Bayern vom 15.06.2004 in der jeweils geltenden Fassung sind für das Vertragsverhältnis verbindlich. Soweit ihr Inhalt das Vertragsverhältnis betrifft, ist er in den vorvertraglichen Informationen bzw. im vorliegenden Vertrag dargestellt und eingearbeitet. Der Wortlaut der Vereinbarungen kann bei der Leitung der Einrichtung eingesehen werden.


	

	Leistungen



	
	

	§ 3
Leistungen 
der
Einrichtung


	(1) In der Einrichtung werden auf der Grundlage des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) folgende Leistungen erbracht: 
1. Entsprechend dem individuellen Bedarf der Bewohnerin / des Bewohners werden bei Wahrung der Menschenwürde und Achtung der Persönlichkeit Hilfe und Betreuung im Bereich der körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten geleistet, die auf die Förderung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens ausgerichtet sind 
(vgl. § 4 „Maßnahmen der Hilfe und Betreuung“ dieses Vertrages).

2. In der Einrichtung wird ein individuell gestaltbares Bewohnerzimmer zur Verfügung gestellt (vgl.§§ 5 und 6 „Leistungen des Wohnens“ dieses Vertrages).

(2) Bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die Leistungen der Hilfe in Einrichtungen nach § 75 SGB XII erhalten, richten sich die Leistungen im Einzelnen nach den Regelungen der Eingliederungshilfe gemäß dem Sechsten Kapitel SGB XII (§§ 53 ff. SGB XII) unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Besonderheit des Einzelfalls (§ 9 SGB XII). Grundlage zur Ermittlung des konkreten Hilfe- und Betreuungsbedarfs der Bewohnerin bzw. des Bewohners ist das Gesamtplanverfahren nach § 58 SGB XII.

(3) Für andere Bewohnerinnen und Bewohner gilt für den Inhalt der Leistungen Absatz 2 entsprechend.

(4) Ziel der Leistungen ist es, der Bewohnerin / dem Bewohner ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben in der Einrichtung zu ermöglichen und sie / ihn auch zum Leben außerhalb der Einrichtung zu befähigen.

(5) Die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 4 „Maßnahmen der Hilfe und Betreuung“ dieses Vertrages können im Auftrag der Einrichtung ganz oder teilweise auch von externen Diensten oder Dienstleistern erbracht werden. Ein Vertragsverhältnis besteht auch insoweit nur zwischen der Einrichtung und der Bewohnerin / dem Bewohner.

	§ 4 
Maß-nahmen der Hilfe und Betreuung

	(1) Hilfe und Betreuung in der Einrichtung können insbesondere folgende Leistungsbereiche umfassen:

1. Umgang mit den Auswirkungen der Behinderung

2. Aufnahme und Gestaltung persönlicher und sozialer Beziehungen;

3. Unterstützung bei Selbstversorgung und Wohnen;

4. Teilhabe am Arbeitsleben und an der Ausbildung;

5. Tagesgestaltung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Freizeit;

(2) Art und Umfang der Leistungen richten sich nach dem individuellen Bedarf, der aufgrund der Hilfebedarfsfeststellung gemäß Gesamtplanverfahren nach 
§ 58 SGB XII, sowie nach der Konzeption der Einrichtung.
(3) Die Teilnahme und Mitwirkung an den Maßnahmen ist Teil der vertraglichen Verpflichtung der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung. Wenn bei einer Bewohnerin bzw. einem Bewohner insbesondere aufgrund ihrer / seiner Persönlichkeitsentwicklung der Bedarf für die Maßnahmen weggefallen ist, entfällt damit im Sinn des § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die Geschäftsgrundlage für das Wohn- Betreuungsvertragsverhältnis; die Einrichtung kann dann durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten (§ 313 Abs. 3 BGB). 
(4) In sinngemäßer Anwendung des Satzes 2 entfällt die Geschäftsgrundlage für das Wohn- und für das Betreuungsvertragsverhältnis ferner, wenn die Bewohnerin / der Bewohner ihre / seine Teilnahme an den Maßnahmen einstellt bzw. ihrer / seiner Mitwirkungspflicht dauerhaft nicht nachkommt; der Rücktritt ist nur zulässig, wenn eine vorausgegangene schriftliche Abmahnung (vgl. § 314 Abs. 2 BGB) erfolglos geblieben ist. 



	§ 5 
Leistungen des 
Wohnens

	(1) In der Einrichtung wird der Bewohnerin / dem Bewohner als Wohnraum 

überlassen

«EZDZ» IF  = 2 "(" "(" 
(

das Zimmer Nr.         mit          qm reiner Wohnfläche (Einzelzimmer) zur Nutzung 

«EZDZ» IF  = 2 "(" "(" 
(

einen Wohnplatz im Zimmer Nr. «EZDZ» IF  = 2 "9114" "         " 
         
 (Doppelzimmer) mit «EZDZ» IF  = 2 "9,84" "         " 
         
 qm anteiliger reiner Wohnfläche zur Nutzung bzw. Mitnutzung.

(2) Zum Zimmer bzw. Wohnplatz gehören folgende Sanitärräumlichkeiten: 

2 if  = 1 "(" "("
(

Toilette und Dusche bzw. Bad zur alleinigen Nutzung

«EZDZ» IF  = 2 "(" "(" 
(

gemeinsame Nutzung von Toilette und Dusche bzw. Bad mit anderen Bewohnern

 (3) Das Einzelzimmer bzw. der Wohnplatz im Zimmer ist möbliert / teilmöbliert mit folgender trägereigenen Ausstattung:
«Beleuchtung» IF  = 1 "(" "(" 
(

Beleuchtung

«Tisch_Stuhl» IF  = 1 "(" "(" 
(

Tisch mit Stuhl / Sessel
«Pflegebett_Nachttisch» IF  = 1 "(" "(" 
(

Bett mit Nachttisch

«Kleiderschrank» IF  = 1 "(" "(" 
(

Kleiderschrank

«Wertfach» IF  = 1 "(" "(" 
(

abschließbares Wertfach

«Fernsehen» IF  = 1 "(" "(" 
(

Rundfunk- und Fernsehanschluss

«Gardinen» IF  = 1 "(" "(" 
(

Gardinen/Vorhänge/Rollos
(4) Die Bewohnerin / Der Bewohner kann im Rahmen des verfügbaren Platzes zusätzliche eigene Einrichtungsgegenstände einbringen, wenn sie hygienisch einwandfrei sind und wenn von den Gegenständen keine Gefahr für die Sicherheit ausgeht. Auf § 16 “Eingebrachte Sachen“ dieses Vertrages wird verwiesen. 

(5) Der Bewohnerin / dem Bewohner werden die in Anlage 13 „Schlüssel-Quittung“ aufgeführten Schlüssel übergeben. Alle Schlüssel bleiben Eigentum der Einrichtung.

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat die Bewohnerin / der Bewohner bzw. ihre / seine Vertretungsperson die Schlüssel vollzählig an die Einrichtungsleitung zurückzugeben.
(6) Änderung der Zimmerüberlassung:

Mit Zustimmung der Bewohnerin / des Bewohners bzw. ihrer / seiner Vertretungsperson kann ihr / ihm ein anderes Zimmer überlassen werden. In diesem Fall wird einvernehmlich eine entsprechende Vertragsergänzung vorgenommen.
Der Bewohnerin / dem Bewohner kann durch die Einrichtungsleitung ein anderer Wohnplatz im Einzelzimmer oder im Doppelzimmer überlassen werden, wenn dies aus therapeutischen oder medizinischen Gründen, wegen notwendiger Baumaßnahmen oder aus sonstigen wichtigen Gründen im überwiegenden Interesse der Bewohnerin / des Bewohners, anderer Bewohner, der Einrichtung oder der Allgemeinheit erforderlich wird. Die Erforderlichkeit ist zu begründen. Die Bewohnerin / Der Bewohner bzw. ihre / seine rechtliche Betreuungsperson kann der Änderung nur widersprechen, wenn nachgewiesen werden kann, dass berechtigte Interessen der Bewohnerin / des Bewohners nicht ausreichend gewürdigt worden sind.

(7) Die Überlassung des Zimmers an Dritte bzw. die Aufnahme Dritter ist nicht erlaubt.

(8) In der Einrichtung besteht eine Hausordnung, die das Zusammenleben der Bewohnerinnen und Bewohner regelt. Ihre Beachtung gehört zu den vertraglichen Pflichten der Bewohnerin / des Bewohners. Die Hausordnung dient insbesondere dazu, gegenseitige Störungen zu vermeiden und die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist das Rauchen in allen Bereichen der Einrichtung untersagt, mit Ausnahme der ausgewiesenen Raucherbereiche.



	§ 6 
Sonstige Leistungen bei 
Wohnen und
Gebäude

	(1) Die Einrichtung hält die für die therapeutische, medizinische und hauswirtschaftliche Versorgung der Bewohnerinnen / der Bewohner sowie die für die Verwaltung erforderliche Funktionsräume vor.
(2) In der Einrichtung gibt es folgende Gemeinschaftsräume:

 FORMCHECKBOX 

Aufenthaltsraum / Küche je Wohnbereich

 FORMCHECKBOX 

Gruppenräume
 FORMCHECKBOX 

Cafe

 FORMCHECKBOX 

Grünanlagen
 (3) Die Nutzung der Funktions- und Gemeinschaftsräume ist für die Bewohnerinnen und Bewohner grundsätzlich kostenfrei; für Veranstaltungen, die in ihnen stattfinden, kann Eintritt erhoben werden. 
Die Bewohnerin / Der Bewohner kann die Gemeinschaftsräume im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der betrieblichen Abläufe persönlich nutzen. Die Durchführung privater Feste und Feiern in solchen Räumen bedarf der vorherigen Zustimmung der Leitung der Einrichtung.

(4) Wartung, Instandhaltung und Reinigung:

Für die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung aller Räume und Anlagen ist der Träger der Einrichtung verantwortlich. 

Das Reinigen des Bewohnerzimmers, sowie des zugehörigen Sanitärbereiches obliegt der Bewohnerin / dem Bewohner; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung leisten im Rahmen des therapeutischen Konzeptes Anleitung und Hilfestellung. 
Bei der Reinigung der Gemeinschaftsbereiche können zum Zwecke des Lebenspraktischen Trainings (im Rahmen der bestehenden Konzeption) einzelne Leistungen auf den/die Bewohner/in übertragen werden.

Die Beseitigung einer von der Bewohnerin / dem Bewohner verursachten außergewöhnlichen Verschmutzung des Zimmers oder anderer Räume gehört nicht zu den vertraglichen Leistungen der Einrichtung. 
Es handelt sich hierbei um eine entgeltpflichtige Leistung (vgl. § 9 „Zusatzleistungen“ dieses Vertrages).oder um Schadensersatz im Sinn des § 17 „Haftung und Versicherung“ dieses Vertrages
(5) Die Instandhaltung des Bewohnerzimmers einschließlich der nach Mietrecht üblichen Schönheitsreparaturen obliegt dem Träger der Einrichtung in dem Umfang, der zur Erhaltung des vertragsmäßigen Gebrauchs erforderlich ist. 
Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen schuldhafter Beschädigung der Räume und ihrer Ausstattung bleibt vorbehalten (vgl. § 17 „Haftung und Versicherung“ dieses Vertrages). 
Änderungen an baulichen oder technischen Anlagen im Zimmer durch die Bewohnerin / den Bewohner sind unzulässig; die Wiederherstellung des früheren Zustands erfolgt auf Kosten der Bewohnerin / des Bewohners.

(6) Wäscheservice 

 FORMCHECKBOX 

Waschen von Bettwäsche, Hand- und Badetüchern und Waschlappen

 FORMCHECKBOX 

Waschen der persönlichen Kleidungsstücke, soweit diese maschinen- und trocknergeeignet sind und mit dem Namen der Bewohnerin / des Bewohners gekennzeichnet sind. Die chemische Reinigung von Wäsche- oder Bekleidungsstücken wird durch die Einrichtung nicht übernommen bzw. ist als sonstige Leistung zu bezahlen. 
 FORMCHECKBOX 

 Zum Zwecke des lebenspraktischen Trainings im Rahmen der bestehenden Konzeption übernimmt der Bewohner / die Bewohnerin auch die Verantwortung für die Pflege seiner persönlichen Wäsche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung geben im Rahmen des Konzeptes Anleitung und Hilfestellung.
Zum Zwecke des Lebenspraktischen Trainings im Rahmen der bestehenden Konzeption können weitere einzelne Leistungen auf den/die Bewohner/in übertragen werden.

(7) Leistungen der Ver- und Entsorgung, insbesondere

· Heizung

· Stromversorgung

· Kalt- und Warmwasserversorgung

· Entwässerung

· Straßenreinigung

· Abfallentsorgung

· Schornsteinreinigung

· Aufzugswartung

· Gartenpflege

· betriebsbezogene Versicherungen

(8) Hausmeisterservice:

· Instandhaltung und Reparatur des trägereigenen Mobiliars

· einfache handwerkliche Tätigkeiten im Sanitärbereich


	§ 7
Ver-

pflegung

	(1) Die Einrichtung bietet als tägliche Verpflegung drei Mahlzeiten in Voll- bzw. Schonkost, sowie Kaffee oder Tee bzw. nichtalkoholische Getränke zu den Mahlzeiten an.


	§ 8 
Medizinische 
Behandlungs-

pflege

und

Vermittlung 
von 
ärztlichen oder 
therapeutischen 
Leistungen

	(1) Vorbehaltlich der Regelungen mit dem Sozialhilfeträger können im Rahmen der personellen und sächlichen Möglichkeiten der Einrichtung auf Wunsch und mit Einwilligung der Bewohnerin / des Bewohners bzw. ihrer / seiner hierzu ermächtigten bzw. bevollmächtigten Betreuungsperson in beschränktem Umfang ärztlich verordnete Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erbracht werden, insbesondere die Verabreichung von Arzneimitteln. Solange solche Leistungen in der Vergütungsvereinbarung nicht berücksichtigt sind, kann die Erbringung von der Entrichtung eines Entgelts gemäß § 9 „Zusatzleistungen“ dieses Vertrages abhängig gemacht werden.

(2) Die Einrichtung vermittelt bei Bedarf ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen.
(3) Die nach Absatz 2 vermittelten Leistungen werden nicht von der Einrichtung erbracht und sind nicht mit dem Entgelt abgegolten. Sie werden in der Regel von der zuständigen Krankenkasse als Sachleistung direkt mit dem Leistungs​erbringer abgerechnet.



	§ 9 

Zusatz-leistungen

	Leistungen, die nicht unter die §§ 4 bis 8 „Leistungen der Einrichtung“ dieses Vertrages fallen, können von der Einrichtung unter Angabe der jeweils zu entrichtenden Vergütung gesondert angeboten bzw. gegen angemessenes Entgelt erbracht werden; der derzeit geltende „Katalog von Serviceleistungen“ ist als Anlage 5 beigefügt. Ist kein Entgelt festgelegt oder vereinbart, sind die §§ 612, 632 und 315 Abs. 2 BGB entsprechend anzuwenden.


	Entgelte



	

	§ 10 

Betriebsnotwendige 
Investitionsaufwendungen

	(1) Dem Träger der Einrichtung entstehen betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen für Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Einrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instand zu halten oder instand zu setzen. Entsprechendes gilt für Aufwendungen für Miete, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.

(2) Wenn bzw. soweit solche Aufwendungen nicht durch öffentliche Förderung gedeckt sind, wird ein gesonderter Investitionsbetrag berechnet (vgl. § 12 Abs. 4 „Bemessung und Entwicklung des Entgelts“ dieses Vertrages).



	§ 11 

Entgelte und Entgeltbestandteile

	(1) Die täglichen Entgelte bzw. Entgeltbestandteile betragen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (jeweils in Euro):

Maßnahme-pauschale

Grund- 
pauschale

Investitions- 
betrag

Gesamt- 
vergütung

58,43 €
12,57 €
5,61

76,61 €

(gültig bis 31.12.2012; 
grundsätzlich gelten die im vorgelegten Heimvertrag ausgewiesenen Beträge!)


	§ 12 

Bemessung und Entwicklung des Entgelts

	(1) Die Entgelte und Entgeltbestandteile des § 11 dieses Vertrages werden nach den Vorschriften des Zehnten Kapitels des SGB XII, insbesondere nach den §§ 76, 77 und 79 SGB XII bemessen und mit dem nach § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB XII zuständigen Sozialhilfeträger vereinbart.
Satz 1 gilt entsprechend für Erhöhungen oder Ermäßigungen des Entgelts und der Entgeltbestandteile bei Änderung der Berechnungsgrundlagen. Die nach den Vorschriften des SGB XII vereinbarten bzw. festgelegten Entgelte und Entgelterhöhungen gelten bei Bewohnerinnen und Bewohnern, denen Hilfe in Einrichtungen nach den §§ 75 ff. SGB XII gewährt wird, als vereinbart und als angemessen (§ 7 Abs. 2 Satz 3 WBVG). 
Einer gesonderten Prüfung der Angemessenheit von Entgelterhöhungen bedarf es nicht (§ 9 Abs. 1 Satz 3 WBVG). Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Festsetzungen durch die Schiedsstelle gemäß § 77 Abs. 1 Satz 3 SGB XII.

(2) Die Maßnahmepauschale sowie die Entgeltbestandteile für Wohnen und Verpflegung (Grundpauschale) werden für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung nach einheitlichen Grundsätzen bemessen. 

(3) Der Entgeltbestandteil für Investitionsaufwendungen (Investitionsbetrag) wird auf der Grundlage der Vorschriften des Rahmenvertrages mit dem Träger der Sozialhilfe vereinbart.

(4) Eine beabsichtigte Erhöhung der Entgelte oder Entgeltbestandteile wird der Bewohnerin / dem Bewohner schriftlich mitgeteilt und begründet. 
Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt hervorgehen, zu dem die Erhöhung verlangt wird. In der Begründung müssen unter Angabe des Umlagemaßstabes die Positionen benannt werden, für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage Kostensteigerungen ergeben, und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgeltbestandteilen gegenübergestellt werden. Das erhöhte Entgelt wird ab dem in der Vereinbarung mit dem Sozialhilfeträger oder in der Schiedsstellenentscheidung festgelegten Zeitpunkt, frühestens jedoch vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet (§ 9 Abs. 2 Satz 4 WBVG).

(5) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten Entgelte oder Entgeltbestandteile und ihre Höhe richten sich nach der jeweils maßgeblichen Vereinbarung oder Festlegung. Soweit sie von der vorausgegangenen Mitteilung nach Absatz 4 abweichen, werden Zeitpunkt und Höhe den Bewohnerinnen und Bewohnern nach Vorliegen der Änderungsvereinbarung bzw. Festlegung mitgeteilt.

(6) Wird einer Bewohnerin / einem Bewohner vom Sozialhilfeträger keine Hilfe in Einrichtungen gewährt (sogenannte Selbstzahler), ist ihr / ihm zusätzlich zu den Bestimmungen des Absatzes 4 schriftlich zu begründen, dass das erhöhte Entgelt und die Entgelterhöhung angemessen sind (§ 9 Abs. 1 Satz 2 WBVG). Soweit in der Mitteilung nach Absatz 5 auf die Vereinbarung mit dem Sozialhilfeträger und die dieser zugrunde liegende Entgeltkalkulation Bezug genommen wird, ist die Bewohnerin / der Bewohner verpflichtet, der Erhöhung zuzustimmen. Falls die Bewohnerin / der Bewohner bzw. die rechtliche Betreuungsperson der Erhöhung nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht, gilt die vorbehaltlose Zahlung des erhöhten Entgelts beim nächsten Fälligkeitstermin als Zustimmung.
(7) Bei einer Erhöhung des Gesamtentgelts kann die Bewohnerin / der Bewohner nach der gesetzlichen Vorschrift des § 11 Abs. 1 Satz 2 WBVG den Wohn- und Betreuungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, zu dem die Erhöhung gemäß Absatz 4 Satz 2 verlangt wird. Zieht die Bewohnerin / der Bewohner bis zum Zeitpunkt des Satzes 1 nicht aus, gilt bis zum schriftlichen Abschluss eines Folgevertrages § 6 Abs. 2 Satz 3 WBVG sinngemäß.

(8) Einwände gegen die Wirksamkeit der Änderung des Entgelts bzw. der Entgeltbestandteile oder gegen Grund oder Höhe der Anhebung bzw. des neuen Entgelts sind von der Bewohnerin / dem Bewohner innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung oder Erhöhung eingetreten ist, beim Träger der Einrichtung schriftlich zu erheben.



	§ 13 

Änderung des 

Betreuungs-

bedarfs, Ausschluss der 

Anpassung

	(1) Die Pflicht, eine Anpassung der Leistungen bei Änderung des Betreuungsbedarfes vorzunehmen bzw. anzubieten (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WBVG), wird ausgeschlossen, soweit die Einrichtung den erhöhten Betreuungsbedarf unter Berücksichtigung des dem Vertrag zugrunde gelegten Leistungskonzepts, insbesondere in Verbindung mit der Leistungsvereinbarung, nicht erfüllen kann. Eine Anpassung wird insbesondere dann ausgeschlossen, wenn die Bewohnerin / der Bewohner pflegebedürftig im Sinn des SGB XI (Pflegestufe 1 bis 3) wird. 
(2) Über den Ausschluss der Anpassung wird eine gesonderte schriftliche Vereinbarung gemäß Anlage 6 „Ausschluss der Anpassung der Leistungen“ geschlossen, in der das berechtigte Interesse an dem Ausschluss zu begründen ist (§ 8 Abs. 4 WBVG).



	§ 14 

Fälligkeit und Zahlung der Entgelte

	(1) Das Entgelt nach den §§ 10 bis 12 dieses Vertrages ist für jeden Tag des Aufenthalts in der Einrichtung zu entrichten. Der Tag des Einzugs und der Tag der Beendigung des Aufenthalts zählen als volle Tage.

(2) Bei Verträgen mit Bewohnerinnen und Bewohnern, denen Hilfe in Einrichtungen nach § 75 SGB XII gewährt wird, muss bei der Aufnahme in die Einrichtung ein Kostenübernahmebescheid des Sozialhilfeträgers vorliegen. Es gelten dann die Vereinbarungen mit den Sozialhilfeträgern über Abrechnung und Fälligkeit.

(3) Soweit das Entgelt von der Bewohnerin / dem Bewohner selbst zu entrichten ist, wird es monatsweise im Voraus bis zum dritten Werktag eines jeden Kalendermonats zur Zahlung fällig. Über das monatliche Entgelt wird eine Rechnung nach den gesetzlichen Vorschriften gestellt. Eine schriftliche, jederzeit widerrufliche Ermächtigung für den Lastschrifteinzug liegt als Anlage 11 diesem Vertrag bei.

(4) Nimmt die Bewohnerin / der Bewohner vertragliche Leistungen nicht in Anspruch, besteht kein Anspruch auf Minderung oder Erstattung des Entgelts.


	§ 15 

Vorübergehende Abwesenheit der Bewohnerin / des Bewohners

	(1) Bei einer vorübergehenden Abwesenheit der Bewohnerin / des Bewohners wird der Platz in der Einrichtung freigehalten. 
(2) Bei vorübergehenden, ununterbrochenen Abwesenheiten bis einschließlich 30 Tagen werden die Entgelte nach § 11 „Entgelte und Entgeltbestandteile“ dieses Vertrages in voller Höhe berechnet.

(3) Bei länger dauernden Abwesenheitszeiten werden mit dem Sozialhilfeträger bzw. dem Selbstzahler rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage individuelle Vereinbarungen getroffen.
(4) Stationäre Krankenhausaufenthalte ab drei Tagen werden dem Sozialhilfeträger umgehend gemeldet; auf die Anlage 7 „Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht und zum Datenschutz“ wird insoweit hingewiesen.

(5) Als Abwesenheitstag gilt nur die Abwesenheit über einen vollständigen Kalendertag.


	Eigentum und Haftung


	
	

	§ 16 

Eingebrachte Sachen

	(1) Die Bewohnerin / Der Bewohner kann in Absprache mit der Einrich​tungsleitung eigene Möbel bzw. andere Einrichtungsgegenstände mitbrin​gen. 
(2) Die eingebrachten Gegenstände müssen hygienisch einwandfrei und gefahrlos zu bedienen sein. Insbesondere müssen alle eingebrachten elektrischen und elektronischen Geräte den sicherheitstechnischen Bestimmungen entsprechen bzw. nach den gesetzlichen Vorschriften geprüft sein und auch künftig einer jährlichen Prüfung unterzogen werden. Die Einrichtung ist berechtigt, nicht der Sicherheitstechnik entsprechende Geräte stillzulegen. 
(3) Für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der eingebrachten Gegenstände, insbesondere für Wartung und für Reparaturen, ist die Bewohnerin / der Bewohner selbst verantwortlich und hat gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen auf eigene Kosten zu veranlassen.

(4) Persönliche Wäsche und Kleidungsstücke sind bei Einzug bzw. bei späterer Beschaffung bereits mit einer Namenskennzeichnung dauerhaft und wäschefest gekennzeichnet einzubringen. Es besteht die Möglichkeit ihre Wäsche in der Einrichtung kostenpflichtig kennzeichnen zu lassen. 
Siehe Anlage 5 „Katalog von Serviceleistungen“.


	§ 17 

Haftung, Versicherung

	(1) Die Bewohnerin / der Bewohner wird auf die Risiken bei Einbringung und eigener Aufbewahrung von Wertsachen und von Geldbeträgen hingewiesen. Bei Verlust oder bei Beschädigung von Wertsachen haftet die Einrichtung nicht, es sei denn dass ihr oder ihren Beschäftigten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

(2) Die Bewohnerin / Der Bewohner und die Einrichtung haften einander für Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die durch dritte Personen (z.B. andere Bewohnerinnen / Bewohner oder Besucherinnen / Besucher) verursacht werden, wird grundsätzlich nicht gehaftet. Der Bewohnerin / dem Bewohner wird empfohlen, für die von ihr / ihm eingebrachten Einrichtungs- und Wertgegenstände eine ausreichende Hausratsversicherung gegen Feuer, Leitungswasser, Einbruchsdiebstahl etc. abzuschließen.

(3) Zum Schutz der Bewohnerin / des Bewohners wird empfohlen, zur Abdeckung von Schadensersatzansprüchen gegen sie / ihn eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden und mit mindestens 25.000 € für Vermögensschäden abzuschließen. Dabei sollte das Schlüsselverlustrisiko (vgl. § 18 Abs. 6 „Übernahme und Betreten des Zimmers“) ausdrücklich mitversichert werden.

(4) Für durch Waschen und Trocknen entstandene Schäden an nicht waschmaschinen- bzw. trocknergeeigneter Bekleidung der Bewohnerin / des Bewohners wird nicht gehaftet, ebenso nicht für den Verlust von Bekleidungsstücken, es sei denn, der Schaden oder Verlust ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Einrichtung oder der von ihr beauftragten Personen oder Firmen zurückzuführen.

(5) Die Einrichtung übernimmt keine Haftung, wenn sich die Bewohnerin / der Bewohner außerhalb der Einrichtung aufhält und bewegt.


	§ 18 

Übernahme und Betreten des Zimmers

	(1) Das Zimmer wird zu Beginn des Vertragsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung gestellt.

(2) Die Bewohnerin / Der Bewohner verpflichtet sich, ihr / sein Zimmer und die zur allgemeinen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu benutzen und zu behandeln. Sie / er haftet nach Maßgabe des § 17 „Haftung und Versicherung“ dieses Vertrages für Schäden, die durch sie / ihn schuldhaft verursacht werden.

(3) Die Bewohnerin / Der Bewohner erklärt sich damit einverstanden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung in Erfüllung ihrer Aufgaben das Zimmer einschließlich der Sanitärräume betreten. 

In einem Doppelzimmer bezieht sich das Einverständnis auch auf das Betreten zum Zweck der Betreuung der Mitbewohnerin / des Mitbewohners.

(4) Die Einrichtung darf Schönheitsreparaturen und Arbeiten im Rahmen der Erhaltung und baulichen Veränderung innerhalb des Zimmers vornehmen, wenn diese erforderlich sind. Die Bewohnerin / Der Bewohner hat in diesem Fall das Betreten ihrer / seiner Räume durch Beschäftigte und Beauftragte der Einrichtung nach rechtzeitiger Ankündigung zu gestatten, es sei denn, die Maßnahme ist für sie / ihn nicht zumutbar. 
Bei Gefahr im Verzug sind die Leitung der Einrichtung oder ihre Beauftragten berechtigt, die Räume auch ohne Vorankündigung zu betreten.

(5) Während der Vertragsdauer kommt der Träger der  Einrichtung für alle Reparaturen im Zimmer auf, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind. Das gilt nicht für die von der Bewohnerin / dem Bewohner eingebrachten Möbel und Einrichtungsgegenstände.

(6) Die Einrichtung verfügt über eine zentrale Schließanlage, um in dringenden Fällen Hilfe leisten zu können. Nicht zur Schließanlage gehörende Schlösser dürfen aus Sicherheitsgründen nicht angebracht werden. Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur die Leitung der Einrichtung veranlassen.
Der Verlust von Schlüsseln ist der Leitung umgehend zu melden; die Ersatzbeschaffung erfolgt durch diese, bei Verschulden auf Kosten der Bewohnerin / des Bewohners. Sofern nach der Beurteilung der Leitung eine Ergänzung bzw. ein Austausch der Schließanlage angezeigt ist, trägt die Bewohnerin / der Bewohner die dadurch entstehenden Kosten. Der Abschluss einer Schlüsselversicherung wird empfohlen (vgl. § 17 Abs. 3 „Haftung und Ver-sicherung“ dieses Vertrages).



	Vertragsdauer und Vertragsbeendigung



	
	

	§ 19 

Vertrags-dauer

	(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Befristung kann, auch nachträglich, nur vereinbart werden, wenn sie den Interessen der Bewohnerin / des Bewohners nicht widerspricht (§ 4 Abs. 1 Satz 2 WBVG); gegebenenfalls wird der Grund für eine Befristung in § 29 „Besondere oder zusätzliche Vertragsbestimmungen“ dieses  Vertrages festgehalten.



	§ 20 

Vertragsende

	(1) Das Vertragsverhältnis endet

· wenn es sich um ein zulässig befristetes Wohn- und Betreuungsverhältnis gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 WBVG handelt, mit Ablauf der Frist.

· im Falle der Kündigung mit Ablauf der nach den §§ 11 und 12 WBVG maßgeblichen Frist bzw. im Fall der außerordentlichen fristlosen Kündigung mit deren Zugang.

· im Fall des Rücktritts bei Wegfall der Geschäftsgrundlage 
(§ 4 Abs. 3 und 4 „Maßnahmen der Hilfe und Betreuung“ dieses Vertrags) mit dem Ablauf des nächsten Kalendermonats nach Zugang der Rücktrittserklärung.

· im Falle des Todes der Bewohnerin / des Bewohners mit dem Todestag (§ 4 Abs. 3 WBVG); auf nachstehenden Absatz 2 wird hingewiesen.

(2) Im Fall des Todes der Bewohnerin / des Bewohners gilt der Vertrag bezüglich der Überlassung des Wohnraums gegen Fortzahlung der Entgeltbestandteile für das Wohnen, Grundpauschale und der Investitionsbetrag (vgl. § 11 „Entgelte und Entgeltbestandteile“ dieses Vertrages) für einen Zeitraum von zwei Wochen nach dem Sterbetag fort (§ 4 Abs. 3 Satz 2 WBVG). 
Das geschuldete Entgelt ermäßigt sich um den Wert der ersparten Aufwendungen des Trägers der Einrichtung (§ 4 Abs. 3 Satz 3 WBVG). 
(3) Das Vertragsverhältnis endet spätestens mit dem Tag, an dem das Zimmer einer anderen Person überlassen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass der Sozialhilfeträger Verpflichtungen aufgrund der Sätze 1 bis 2 nicht übernimmt.



	§ 21

Kündigung durch die Bewohnerin / den 

Bewohner

	(1) Die Bewohnerin / Der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen (§ 11 Aus. 1 Satz 1 WBVG). Bei einer Erhöhung des Entgelts richtet sich die Möglichkeit der Kündigung nach § 12 Abs.6 “Bemessung und Entwicklung des Entgeltes“ dieses Vertrages (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 2 WBVG).

(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann die Bewohnerin / der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen; wird der Bewohnerin / dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrags ausgehändigt, kann die Bewohnerin / der Bewohner auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen (§ 11 Abs. 2 WBVG).
(3) Die Bewohnerin / Der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihr / ihm die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nach Absatz 1 Satz 1 nicht zuzumuten ist (§ 11 Abs. 3 WBVG).

(4) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Bewohnerinnen und Bewohner, die vom Sozialhilfeträger Hilfe in Einrichtungen nach § 75 SGB XII erhalten, infolge einer Kündigung in der Regel ihren Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) nicht mehr nachkommen können und dadurch möglicherweise gemäß § 66 Abs. 2 SGB I den Leistungsanspruch gegen den Sozialhilfeträger verlieren.


	§ 22 

Kündigung durch die  Einrichtung


	(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art verändert und die Fortsetzung des Vertrags für den Träger der Einrichtung eine unzumutbare Härte bedeuten würde und ihr deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist;
2. die Einrichtung eine fachgerechte Betreuungsleistung oder gegebenenfalls erforderliche Pflegeleistung nicht erbringen kann, weil 

a) im Fall des § 8 Abs. 1 WBVG die Bewohnerin / der Bewohner einer der Einrichtung gemäß § 13 Abs. 1 „Anpassung der Leistungen“ dieses Vertrags erklärten Anpassung der Leistungen widerspricht bzw. eine ihm angebotene Anpassung nicht annimmt oder

b) die Einrichtung eine solche Anpassung nicht erklärt bzw. anbietet, weil für diesen Bedarf nach § 8 Abs. 4 WBVG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 „Ausschluss der Anpassung der Leistungen“ dieses Vertrags und der Anlage 6 ein Ausschluss vereinbart ist und der Einrichtung deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumutbar ist,
3. die Bewohnerin / der Bewohner ihre / seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann; dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewohnerin / der Bewohner trotz schriftlicher Abmahnung wesentlichen Mitwirkungspflichten, die ihr / ihm nach dem Vertrag insbesondere aufgrund der Vereinbarungen mit dem Sozialhilfeträger obliegen, nicht nachkommt oder
4. die Bewohnerin / der Bewohner  

a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der von ihr / ihm geschuldeten Entrichtung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Verzug ist bzw.
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der von ihr / von ihm geschuldeten Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrags in Verzug gekommen ist, der das Entgelt für zwei Monate erreicht.
Bei Bewohnerinnen und Bewohnern, denen vom Sozialhilfeträger Hilfe in Einrichtungen nach § 75 SGB XII gewährt wird, kommt Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 nicht zur Anwendung.

(2) Die Einrichtung kann bei Zahlungsverzug (Absatz 1 Satz 3 Nummer 4) nur kündigen, wenn sie zuvor der Bewohnerin / dem Bewohner unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat; die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn die Einrichtung vorher befriedigt wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich des fälligen Entgelts befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedigung verpflichtet.

(3) Bei schuldhafter grober Verletzung der vertraglichen Pflichten und bei Zahlungsverzug Absatzes 1 Satz 3 Nummer 3 und 4 kann die Einrichtung den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Kalendermonats zulässig.



	§ 23 

Regelungen zum Vertragsende

	(1) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses gemäß § 20 „Vertragsende“ dieses Vertrages ist das Bewohnerzimmer bzw. der Wohnplatz einschließlich etwaiger Nebenräume spätestens mit Ablauf des Tages der Beendigung geräumt und in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Die gemäß Anlage 13 überlassenen Schlüssel sind vollzählig an die Leitung der Einrichtung, bzw. eine beauftragte Person zurückzugeben.

(2) Wird das Zimmer nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig geräumt, so ist die Einrichtung  berechtigt, die Räumung des Zimmers bzw. des Wohnplatzes und die Lagerung des Mobiliars und sonstiger Gegenstände auf Rechnung und Gefahr der Bewohnerin / des Bewohners bzw. des oder der Erben zu veranlassen. Eine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Gegenständen wird nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Einrichtung bzw. ihrer Beauftragten übernommen. 

Solange das Zimmer bzw. der Wohnplatz nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht freigemacht ist, ist für jeden angefangenen Tag eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 50 v.H. des täglichen Entgelts für Unterkunft sowie des Investitionskostenanteils zu entrichten.



	§ 24 

Nachweis von Leistungsersatz und Übernahme der Umzugskosten


	(1) Hat die Bewohnerin / der Bewohner nach § 21 Abs. 2 x dieses Vertrages aufgrund eines von der Einrichtung zu vertretenden Kündigungsgrundes gekündigt, ist die Einrichtung der Bewohnerin / dem Bewohner auf Verlangen zum Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und zur Übernahme der Umzugskosten in angemessenen Umfang verpflichtet (§ 13 Abs. 1 Satz 1 WBVG). Die Bewohnerin / Der Bewohner kann den Nachweis eines angemessenen Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen auch dann verlangen, wenn sie / er noch nicht gekündigt hat 
(§ 13 Abs 3 WBVG).

(2) Hat die Einrichtung diesen Vertrag aus wichtigem Grund gekündigt, weil sie den Betrieb einstellt, so hat sie der Bewohnerin / dem Bewohner auf deren / dessen Verlangen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen und die Kosten des Umzugs in angemessenen Umfang zu tragen (§ 13 Abs. 2 WBVG).


	Informationsrechte und Pflichten, Beschwerderecht und Datenschutz



	
	

	§ 25 
Informations- und 
Beschwerde-recht 
der 
Bewohnerin / des Bewohners

	(1) Über die im WBVG geregelten Informationsrechte hinaus stehen den Bewohnerinnen / Bewohnern Auskunfts-, Beratungs- und Informationsrechte nach dem Zweiten Abschnitt des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I), insbesondere beim zuständigen Träger der Sozialhilfe zu. 

(2) Die Bewohnerin / Der Bewohner hat das Recht, sich über die Leistungserbringung der Einrichtung bei 
der / dem für Beschwerden zuständigen Mitarbeiterin / Mitarbeiter
Albrecht Opl, Telefon: 09261-6215-0
oder direkt bei der Leitung der Einrichtung 
Ulrich Kleinknecht, Telefon 09261-6215-0
bzw. bei der Geschäftsführung des Trägers
Frau Mahr, Telefon 0911 / 45 08 117

zu beschweren. 
Ihr / ihm ist in der Regel binnen einer Woche eine Antwort auf die Beschwerde zu geben.

(3) Soweit eine Bewohnervertretung oder ein Bewohnerfürsprecher gewählt ist, können sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit Fragen oder Beschwerden an diese wenden.

(4) Darüber hinaus hat die Bewohnerin / der Bewohner das Recht, sich bei Mängeln der Einrichtung oder der Dienstleistung bei den zuständigen Stellen zu beschweren oder beraten zu lassen:

Landratsamt Kronach
FQA (Fachstelle für Qualitätsentwicklung und Aufsicht / Heimaufsicht), 
Herr Hannweber

Telefon: 09261-678-413
Güterstraße 18, 96317 Kronach


	§ 26 
Infektions-schutz-

gesetz


	(1) Vor Aufnahme einer Bewohnerin / eines Bewohners besteht die Pflicht, dass diese / dieser der Einrichtungsleitung ein ärztliches Zeugnis vorlegt, aus dem sich ergibt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer an​steckenden Lungentuberkulose (§ 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz – IfSG) oder sonstiger meldepflichtiger oder ansteckender Krankheiten vorhanden sind. Die Bewohnerin / Der Bewohner wurde hierüber im Rahmen der vor​vertraglichen Informationen in Kenntnis gesetzt.

(2) Soweit die Pflichten nach Absatz 1 nicht vor der Aufnahme erfüllt werden konnten, ist dies in entsprechender Anwendung des § 6 Abs. 2 Satz 3 WBVG unverzüglich nachzuholen.
(Siehe Anlage 14 „Erklärung zum Infektionsschutzgesetz“)


	§ 27 

Datenschutz und Schweigepflicht
	(1) Die Bewohnerin / Der Bewohner ist damit einverstanden, dass ihre / seine personenbezogenen Daten, soweit sie von der Einrichtung erhoben worden sind, in der EDV-Anlage oder in sonstigen Unterlagen der Einrich​tung bzw. des Trägers gespeichert und verarbeitet werden. Das Einver​ständnis erstreckt sich auch auf die Weitergabe solcher Daten an die Kran​kenkassen, die Pflegekassen, den MDK, die Sozialhilfeträger sowie an die FQA (früher Heimaufsicht) der kreisfreien Stadt oder des Landratsamtes bzw. an die Bezirksregierung und an sonstige öffentliche Stellen, ferner an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, sonstige Angehörige von Heil- und Heilhilfsberufen sowie Apothekerinnen und Apotheker, soweit dies gesetz​lich vorgeschrieben oder zulässig ist. Die von der Bewohnerin / dem Be​wohner bzw. der rechtlichen Betreuungsperson zu unterzeichnende Einver​ständniserklärung ist als Anlage 7 „Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht und zum Datenschutz“ beigefügt.

(2) Die Einrichtung und der Träger verpflichten sich zu einem vertraulichen Umgang mit den personenbezogenen Daten und Informationen der Be​wohnerin / des Bewohners. Es werden nur solche Bewohnerdaten und -in​formationen gespeichert, die für die Erfüllung der Leistungspflichten aus dem Wohn- und Betreuungsvertragsverhältnis oder gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind. Sie werden nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich gemacht, die für die Erfüllung der entsprechenden Aufgaben zuständig sind und über die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen regelmäßig belehrt werden.

(3) Die Bewohnerin / Der Bewohner willigt ein, dass die behandelnden Ärz​tinnen / Ärzte, die für die Betreuung und Therapie erforderlichen Informationen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung sowie anderen an der Behandlung, Therapie oder Medikamentierung beteiligten Personen zur Verfügung stellen. 

(4) Die Bewohnerin / Der Bewohner bzw. die rechtliche Betreuungsperson erhält auf Wunsch Mitteilung, welche Bewohnerdateien geführt werden und  hat das Recht auf Einsichtnahme in die über sie / ihn geführte Dokumentation. Anderen Personen kann die Einsichtnahme gewährt werden, wenn sie eine auf die jeweilige Einsichtnahme bezogene schriftliche Einwilligung der Bewohnerin / des Bewohners bzw. der rechtlichen Betreuungsperson vorlegen.


	
	

	Ergänzende Vertragsbestimmungen



	
	

	§ 28 

Sonstiges


	(1) Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen – unbeschadet den Fall der Übertragung des gesamten Betriebs der Einrichtung – nur mit Zustim​mung des Vertragspartners auf Dritte übertragen werden. Unberührt davon bleibt das Recht, Dritte mit der Wahrnehmung von Rechten zu betrauen; in diesem Fall ist von der Vertretungsperson grundsätzlich eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.
(2) Die Ausführung von Leistungen der Einrichtung nach diesem Vertrag durch beauftragte Dritte ist entsprechend den betrieblichen Bedürfnissen zulässig. Die Beauftragten verpflichten sich zur Einhaltung der in § 27 „Datenschutz und Schweigepflicht“ dieses Vertrages getroffenen Regelungen.



	§ 29 

Besondere oder
zusätzliche Vertragsbestimmungen


	     



	§ 30 

Schlussbestimmungen


	(1) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften einseitige Erklärungen zulässig sind, bedürfen Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einer schriftlichen Vereinbarung, die von beiden Seiten zu unterzeichnen ist.  Die Bewohnerin / Der Bewohner erhält eine Ausfertigung der Änderungsvereinbarung.

(2) Sollten aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder entsprechender Durchführungsbestimmungen Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages erforderlich werden, erklären beide Vertragsparteien ihren Mitwirkungswillen zur Ergänzung oder Änderung. Die unmittelbare Geltung zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

(3) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages hat auf die Wirksamkeit des ganzen Vertrages und seiner übrigen Teile keinen Einfluss. An die Stelle von unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Regelungen. Entsprechendes gilt, sofern der Vertrag lückenhaft sein sollte.



	
	Kronach, 

Einrichtungsleitung


	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)
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Anlagen 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg

	

	Begriffsklärung und Abkürzungsverzeichnis



	
	

	AWO
	Arbeiterwohlfahrt

	Abs.
	Absatz

	FQA
	Staatliche Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht: stellt durch Kontrollen die angemessene Qualität der Betreuung und Pflege in der Einrichtung sicher.

	MDK
	Medizinischer Dienst der Krankenkassen: legen durch Begutachtungen die Einstufung in eine Pflegestufe fest. Vielfältige Kontrollaufgaben z.B. Qualität- und Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen

	SGB V
	Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch: Enthält die Regelungen zur gesetzlichen Krankenversicherung

	SGB XI
	Sozialgesetzbuch Elftes Buch: Enthält die Regelungen zur sozialen Pflegeversicherung

	SGB XII
	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch: Enthält die Regelungen zur Sozialhilfe

	WBVG
	Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz: Regelt die Vertragsgestaltung für Wohn- und Betreuungsverträge mit der Zielsetzung eines erweiterten Verbraucherschutzes

	PfleWoqG
	Pflege- und Wohnqualitätsgesetz: ersetzt das bisherige Heimgesetz und regelt die Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung


	Anlagenverzeichnis SGB XII


	
	

	Anlage 1
	Aufnahmegespräch und Vertragsschluss  

	Anlage 2
	Erklärung zur Übernahme der Heimkosten / Bürgschaft 

	Anlage 3
	Art und Umfang der Maßnahmen der Hilfe und Betreuung   

	Anlage 4
	Einverständniserklärung zum therapeutischen Konzept und zur Hausordnung

	Anlage 5
	Katalog von Serviceleistungen    

	Anlage 6
	Gesonderte Vereinbarung über den Ausschluss der Anpassung der Leistungen an einen veränderten Betreuungsbedarf gemäß § 8 Abs. 4 WBVG

	Anlage 7
	Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht und zum Datenschutz 

	Anlage 8
	Einverständniserklärung für Alkohol- und Drogentests   

	Anlage 9
	Vereinbarung über Medikamentenversorgung  

	Anlage 10
	Postempfangsberechtigung   

	Anlage 11
	Lastschrift-Ermächtigung   

	Anlage 12
	Bargeldverwaltung   

	Anlage 13
	Schlüssel-Quittung   

	Anlage 14
	Erklärung zur Einhaltung von § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

	Anlage 15
	Regelungen für den Todesfall (wenn gewünscht)


	Anlage 1 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Aufnahmegespräch und Vertragsschluss


	

	Leistungskonzept und allgemeines Leistungsangebot

	Die Bewohnerin / Der Bewohner bzw. die sie / ihn aufgrund betreuungsgerichtlicher Bestellung oder aufgrund schriftlicher oder notarieller Vollmacht vertretende Person / vertretenden Personen wurden vor Vertragsschluss gemäß § 3 WBVG durch Übergabe schriftlicher Unterlagen über das allgemeine Leistungsangebot der Einrichtung sowie über die für die Verbraucherin / für den Verbraucher in Betracht kommenden Leistungen und über das diesen zugrunde liegende Leistungskonzept informiert.


	Entgelte


	Die Bewohnerin / Der Bewohner und / oder die vertretenden Personen wurden dabei über die vertraglichen Leistungen der Einrichtung, über alle Kostenbestandteile des Entgelts, insbesondere über den von der Bewohnerin / dem Bewohner bzw. ggf. vom Sozialhilfeträger zu tragenden Anteil des Entgelts, sowie über mögliche Leistungs- und Entgeltveränderungen informiert.


	Ausschluss 
der 
Anpassung von 
Leistungen


	Insbesondere wurden die Bewohnerin / der Bewohner und / oder die vertretenden Personen vor Vertragsschluss über die Fälle informiert, in denen eine Anpassung der Leistungen durch die Einrichtung an einen sich verändernden Pflege- und Betreuungsbedarf nach § 8 Abs. 4 WBVG ausgeschlossen wird und bei denen deshalb eine Kündigung durch die Einrichtung in Betracht kommen kann.


	Vertrags-
inhalte

	Die Bewohnerin / Der Bewohner und / oder die vertretenden Personen haben eine Kopie des Vertragsmusters nebst Anlagen erhalten. Der Inhalt des Vertrages wurde gegebenenfalls auf Fragen erläutert.

Die Bewohnerin / Der Bewohner und / oder die vertretenden Personen erhalten eine von beiden Vertragspartnern unterzeichnete Ausfertigung des Vertrags nebst Anlagen.


	Wünsche
und 
Erwartungen
	Die Wünsche und Erwartungen der Bewohnerin / des Bewohners und / oder der sie / ihn vertretenden Personen bzw. ihrer / seiner Angehörigen im Hinblick auf die Versorgung wurden in einem Gespräch vor dem Einzug, bzw. bei der Anamneseerhebung erfragt und dokumentiert 


	Sonstiges

	     


	
	Kronach, 
Einrichtungsleitung


	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)





	Anlage 2 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt



	

	Erklärung zur Übernahme der Heimkosten / Bürgschaft


	

	Verpflichtungs-
erklärung


	Die Bewohnerin / Der Bewohner und «BetrAnrede» IF  = "Frau" "die Betreuerin" "der Betreuer" 
der Betreuer
/Angehörige verpflichten sich unverzüglich die Anträge auf Leistungen der Pflegekasse, der Beihilfe oder der Sozialhilfe beim entsprechenden Leistungsträger (Pflegekasse, Beihilfe, Sozialhilfeträger) zu stellen und die erforderlichen Erklärungen mit Blick auf Leistungen der Sozialhilfe abzugeben.



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)

	Bürgschaft

	Folgende Erklärung betrifft nur Selbstzahler:

Der unterzeichnende Bewohner oder Angehörige (Bevollmächtigter) de«BewAnrede» IF  = "Herr" "s" "r" 
r
 Bewohner«BewAnrede» IF  = "Herr" "s" "in" 
in
 übernimmt mit seiner Unterschrift unter diese Vereinbarung zugleich die selbstschuldnerische Bürgschaft für alle fälligen und begründeten Zahlungsansprüche der Einrichtung aus diesem Vertrag gegenüber «BewAnrede» IF  = "Frau" "der" "dem" 
dem
 Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
 bis zu dem Doppeltem des auf einen Monat entfallenden Heimentgelts, soweit diese nicht von Pflegekassen oder Sozialhilfeeinrichtungen zu tragen sind

	
	
	Kronach, 

(Bewohner / Angehöriger)





	Anlage 3 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt



	
	

	Art und Umfang der Maßnahmen der Hilfe und Betreuung


	
	

	Inhalt 

der 

Maß-
nahmen

	Der Bewohner erhält die erforderlichen individuellen Maßnahmen gemäß dem im Rahmen des Gesamtplanverfahrens erhobenen Bedarf.

Die Leistungserbringung richtet sich nach dem mit dem Bewohner gemeinsam erstellten individuellen Hilfeplan und dem Gesamtplan nach § 58 SGB XII.

Der Umfang und die Art der Hilfeplanung wurden in folgenden Instanzen festgelegt:

1. Sozialbericht vom:

erstellt durch:

2. HEB vom:

erstellt durch:

3. Arztbericht vom:

erstellt durch:

4. HPK vom:

vorgestellt von:

5. Sonstige:



	
	Kronach, 
Einrichtungsleitung


	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)



	Anlage 4 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Einverständniserklärung zum therapeutischen Konzept 

und zur Hausordnung



	

	
	Hiermit erkläre ich, dass ich über die Inhalte des therapeutischen Konzeptes sowie der Hausordnung der Einrichtung ausführlich informiert worden bin.

Mir ist bekannt, dass die allgemeinen Regelungen des Hauses sowie individuell mit mir getroffene Vereinbarungen wie z.B.

· Ausgangsregelungen

· Vereinbarungen zur Teilnahme an Arbeits- oder Beschäftigungstherapie

· Gruppendienste

· Regelungen zur Medikamentenaufbewahrung und – abgabe
· Auszahlungsvereinbarungen zum Barbetrag

eine wesentliche Grundlage des therapeutischen Prozesses bilden. 

Wie in § 4 Absatz 3 und 4 „Maßnahmen der Hilfe und Betreuung“ dieses Vertrages festgelegt, ist meine Mitwirkung an den therapeutischen Maßnahmen Teil meiner vertraglichen Pflichten.

Daher entfällt die Geschäftsgrundlage für diesen Vertrag, wenn ich

· aufgrund meiner Persönlichkeitsentwicklung die therapeutischen Hilfen der Einrichtung nicht mehr benötige,

· oder wenn ich meine Teilnahme an den Maßnahmen einstelle.



	
	Kronach, 


	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)



	Anlage 5 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Katalog von Serviceleistungen 




	Haus-meister-gebühren


	Soweit die Leistungen der Haustechnik nicht in Unterkunft und Verpflegung enthalten sind, z.B. bei Reparatur oder Instandsetzung der eigenen Möbel im Zimmer, Montage einer Beleuchtung


	25,00 € / Stunde




	Wäschekennzeichnung


	Patchetiketten und Kennzeichnung der Wäschestücke


	35,00 € / 100 Stück



	Näh-arbeiten


	Soweit die Leistungen des Nähens und der Instandhaltung der Kleidungsstücke nicht in Unterkunft und Verpflegung enthalten sind


	25,00 € / Stunde




	Fahrdienst


	Soweit die Fahrt nicht in der Rahmenleistungsvereinbarung erfasst ist, z.B. Shuttlefahrten zum Bahnhof. 

Bei mehreren Teilnehmern wird der anteilige Betrag in Rechnung gestellt.


	0,30 € / km



	
	Über die oben vereinbarten Serviceleistungen wird eine Rechnung gestellt, soweit nicht sofort bar bezahlt wird. Der Rechnungsbetrag ist mit dem monatlichen Entgelt zur Zahlung fällig.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme, nicht aber die Inanspruchnahme der oben aufgeführten Serviceleistungen.



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)



	Anlage 6 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	

	Gesonderte Vereinbarung über den Ausschluss der Anpassung der Leistungen an einen veränderten Betreuungsbedarf gemäß § 8 Abs. 4 WBVG



	

	Anpassung der 

Leistungen


	Sollte sich der Betreuungsbedarf der Bewohnerin / des Bewohners ändern, wird die Einrichtung ihre nach dem Wohn- und Betreuungsvertrag zu erbringenden Leistungen an diesen veränderten Bedarf anpassen. 
Ärztliche Leistungen sind nicht Gegenstand der Anpassungspflicht.



	Leistungsausschluss


	In den folgenden Fällen kann die Einrichtung die notwendigen Leistungen entsprechend ihrem Leistungskonzept nicht anbieten. Eine Anpassung der Leistungen an den veränderten Bedarf (gemäß § 8 Abs. 4 WBVG) wird daher ausgeschlossen:
Die Einrichtung ist ihrer Konzeption nach und wegen des Fehlens einer entsprechenden technischen und baulichen Ausstattung für die Versorgung folgender Gruppen nicht ausgestattet:



	Pflegebedürftigkeit, medizinische 
Behandlungs-pflege


	Bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI, sofern mindestens

Pflegestufe 1 längerfristig oder dauerhaft vorliegt.
Bei Eintritt eines hohen Bedarfs andauernder oder längerfristiger medizinischer Behandlung oder medizinischer Behandlungspflege, der auf somatischer Erkrankung beruht.


	Schwere körperliche Behinderung


	Bei Eintritt einer schweren körperlichen Behinderung, z.B. infolge eines Unfalls, die eine spezielle Betreuung oder eine Betreuung rund um die Uhr erfordert, für die in der Einrichtung keine, keine ausreichenden oder keine entsprechend ausgebildeten Betreuungskräfte vorhanden sind oder für die bauliche Maßnahmen erforderlich wären.



	Psychiatrische 
Störungen
	Bewohnerinnen und Bewohner mit einer psychiatrischen Grunderkrankung, deren psychiatrisches Zustandsbild zu so massiven Beeinträchtigungen führt, dass die Betreuung und Versorgung der Bewohnerin oder des Bewohners im Rahmen unseres Leistungskonzeptes nicht mehr angemessen durchführbar ist.

	Sucht-

erkrank-

ungen

	Die Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern, bei denen die Abhängigkeit von Drogen (einschließlich Alkohol) im Vordergrund steht, kann im Rahmen unseres Leistungskonzeptes nicht angemessen durchgeführt werden.



	Kostenübernahme


	Bei Verträgen mit Bewohnerinnen und Bewohnern, denen Hilfe in Einrichtungen nach § 75 SGB XII gewährt wird, muss bei der Aufnahme in die Einrichtung ein Kostenübernahmebescheid des Sozialhilfeträgers vorliegen. 
Mit Beendigung der Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger entfällt die Vertragsgrundlage


	
	Kronach, 
Einrichtungsleitung


	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)



	Anlage 7 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	

	Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht und zum Datenschutz



	

	Speicherung, 
Ver-

arbeitung und 

Weiter-gabe 
personen-
bezogener Daten
	Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, soweit sie von der Einrichtung erhoben worden sind, in der EDV-Anlage oder in sonstigen Unterlagen der Einrichtung bzw. des Trägers gespeichert und verarbeitet werden. Das Einverständnis erstreckt sich auch auf die Weitergabe solcher Daten an die Krankenkassen, die Pflegekassen, den MDK, die Sozialhilfeträger sowie an die FQA (früher Heimaufsicht) der kreisfreien Stadt oder des Landratsamtes bzw. an die Bezirksregierung und an sonstige öffentliche Stellen, ferner an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, sonstige Angehörige von Heil- und Heilhilfsberufen sowie Apothekerinnen und Apotheker, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist. 


	
	Die Einrichtung und der Träger verpflichten sich zu einem vertraulichen Umgang mit meinen personenbezogenen Daten und Informationen. Es werden nur solche Bewohnerdaten und -informationen gespeichert, die für die Erfüllung der Leistungspflichten aus dem Wohn- und Betreuungsvertragsverhältnis oder gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind.


	Entbindung

von der

Schweige-

pflicht


	Ich entbinde die Einrichtung und ihre haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht, soweit für meine Betreuung notwendige Angaben gegenüber meiner Krankenkasse, meiner Pflegekasse, dem MDK, meinen behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzten oder sonstigen für meine Behandlung, therapeutische Maßnahmen oder Verabreichung von Arzneimitteln zuständigen Angehörigen von Heil- oder Assistenzberufen sowie gegenüber der für die Aufsicht über die Einrichtung zuständigen Behörde der zu machen sind. 



	
	Ich entbinde meine derzeitigen und künftigen behandelnden Ärztinnen bzw. Ärzte sowie Angehörige von Heil- oder Assistenzberufen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung von ihrer Schweigepflicht, soweit es sich um für meine Therapie und Betreuung erforderliche Informationen handelt.



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 7 a
zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	

	Erklärung zum Datenschutz – Recht am Bild


	

	Veröffentlichung von 

Bildaufnahmen


	Recht am Bild:
Wir würden uns freuen, wenn Sie einer Veröffentlichung zustimmen. 

Wünschen Sie dies jedoch nicht oder nur eingeschränkt, kreuzen Sie bitte die Kästchen im folgenden Abschnitt entsprechend an. 
Hiermit erkläre ich mich 

3 IF  = 0 "(" "(" 
(
 «PhotoPresse» if  = "" "0" "1"

 if «PhotoWerbung» = "" "0" "1"

 if «PhotoInternet» = "" "0" "1"
1 set Photo ;1;1) \# "0" 
3
 
3

einverstanden 

3 IF  = 0 "(" "(" 
(
 nicht einverstanden 

dass Bildaufnahmen, auf denen ich dargestellt bin, von der Einrichtung für folgende Zwecke veröffentlicht werden dürfen: 

«PhotoInternet» IF  = 1 "(" "(" 
(

für Presseveröffentlichungen der Einrichtung oder des 
AWO Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken

«PhotoInternet» IF  = 1 "(" "(" 
(

für Werbezwecke der Einrichtung in allen Druckerzeugnissen
«PhotoInternet» IF  = 1 "(" "(" 
(

für die Veröffentlichung im Internet



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	


	Anlage 8
zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Einverständniserklärung für Alkohol- und Drogentests


	
	

	
	In der Einrichtung herrscht ein striktes Verbot Alkohol, Drogen und nicht ärztlich verordnete Medikamente zu konsumieren, aufzubewahren oder weiterzuverbreiten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, mich den Alkohol- und Drogentests zu unterziehen, die vom Betreuungspersonal der Einrichtung im Rahmen des therapeutischen Konzeptes angeordnet werden.

Bei positivem Testergebnis aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum werden mir die Kosten für das Testmaterial in Rechnung gestellt.

Die aktuell gültigen Kosten sind in der Verwaltung einzusehen.



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 9 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach 

	
	

	für:
geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Vereinbarung über Medikamentenversorgung


	
	

	
	Mir ist bekannt, dass ich aufgrund des therapeutischen Konzeptes der Einrichtung nicht berechtigt bin, mir vom Arzt verordnete Arzneimittel sowie apothekenpflichtige oder freiverkäufliche Medikamente selbständig zu besorgen und aufzubewahren.

 FORMCHECKBOX 

Hiermit beauftrage ich die … -Apotheke meine Medikamente gemäß ärztlicher Verordnung sowie freie und apothekenpflichtige Medikamente  an die verantwortliche Mitarbeiterin / den verantwortlichen Mitarbeiter der Einrichtung zu liefern und dieser / diesem auszuhändigen.

 FORMCHECKBOX 

Hiermit beauftrage ich die …-Apotheke unter Wahrung meiner Eigentumsrechte an meinen Medikamenten, die ich der Apotheke zu diesem Zweck überlasse, daraus die erforderlichen Tages- oder Wochendosen nach Maßgabe der ärztlichen Verordnung vorzubereiten, zusammenzustellen und in dokumentenecht verschlossenen Vorratsgefäßen oder Dosetten dem verantwortlichen Personal zur Weitergabe an mich auszuhändigen. 

Sofern es zur Sicherstellung meiner Arzneimittelversorgung erforderlich ist, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die …-Apotheke Rücksprache mit meinen behandelnden Ärzten hält.

Mir ist bekannt, dass ich ein freies Apotheken-Wahlrecht habe und diese Vereinbarung jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist widerrufen kann.
Das konzeptionell bedingte Verbot, Medikamente selbständig zu besorgen, bleibt davon unberührt.
Ich bin damit einverstanden, dass verfallene Arzneimittel, sowie nicht mehr benötigte Anbrüche, zeitnah ordnungsgemäß entsorgt werden.


	
	Kronach, 

(«Betr_Vollm» IF = "B" "rechtliche«BetrAnrede» IF  = "Herr" "r" "" 
 Betreuer«BetrAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
" "«Betr_Vollm» IF = "V" "BevollmächtigteHerr IF  = "Herr" "r" "" 
r
" ""
"
)
	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 10 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Postempfangsberechtigung


	
	

	
	Ich bevollmächtige die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 

in meinem Namen die an mich gerichteten gewöhnlichen Brief- und Paketdienstsendungen in Empfang zu nehmen.

Diese Empfangsberechtigung bezieht sich nicht auf den Empfang von Sendungen, die der Empfängerin / dem Empfänger aufgrund der besonderen Versandart eigenhändig zuzustellen sind. Sie bezieht sich auch nicht auf den Empfang postlagernder, nachzuweisender Sendungen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sind verpflichtet, die in meinem Namen entgegengenommenen Sendungen umgehend, bei vorübergehender Abwesenheit unmittelbar nach meiner Rückkehr, an mich auszuhändigen. Mir ist bekannt, dass die Haftung für rechtzeitige Zuleitung fristgebundener Sendungen von der Einrichtung nicht übernommen werden kann.

	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 11 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 
bei Selbstzahlern


	
	


Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen

	
	

	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 12 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Bargeldverwaltung



	
	

	
	Hiermit erkläre ich mich einverstanden, meinen Bestand an Bargeld, insbesondere soweit er aus einer Leistung des Sozialhilfeträgers stammt (sog. kleiner Barbetrag) von der Einrichtung verwalten zu lassen. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Eventuelle Zinserträge aus einer Anlage des Geldbetrages fließen dem Bestand zu.

Anweisungen zur Verwendung des Geldbestandes dürfen nur von mir oder einer schriftlich durch mich bevollmächtigten Person bzw. einer / einem zur Vermögenssorgebestellten rechtlichen Betreuerin / Betreuer erteilt und ausgeführt werden.

Eine Haftung für die Einhaltung von Freigrenzen des Sozialhilferechts (sog. Schonvermögen) wird von der Einrichtung nicht übernommen.

Der Barbetrag kommt monatlich voll zur Auszahlung. 

Die darüber geführten Nachweise können von mir oder einer vertretungsberechtigten Person jederzeit eingesehen und kontrolliert werden.
Die Bargeldverwaltung erfolgt kostenlos.


	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)

	
	
	


	Anlage 13 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	
	

	Quittung für die Aushändigung von Schlüsseln



	
	

	
	Hiermit bestätige ich, dass mir heute folgende Schlüssel übergeben wurden:


1.


2.



3.


4.

5. 
Hinweis: 

Auf die Regelungen des § 23 Abs.3 und 6 des Vertrages wurde ich 

hingewiesen:

(3) Die Bewohnerin / Der Bewohner erklärt sich damit einverstanden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung in Erfüllung ihrer Aufgaben das Zimmer einschließlich der Sanitärräume betreten. 

In einem Doppelzimmer bezieht sich das Einverständnis auch auf das Betreten zum Zweck der Betreuung der Mitbewohnerin / des Mitbewohners.

(6) Die Einrichtung verfügt über eine zentrale Schließanlage, um in dringenden Fällen Hilfe leisten zu können. Nicht zur Schließanlage gehörende Schlösser dürfen aus Sicherheitsgründen nicht angebracht werden. Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur die Leitung der Einrichtung veranlassen. Der Verlust von Schlüsseln ist der Leitung umgehend zu melden; die Ersatzbeschaffung erfolgt durch diese, bei Verschulden auf Kosten der Bewohnerin / des Bewohners. Sofern nach der Beurteilung der Leitung eine Ergänzung bzw. ein Austausch der Schließanlage angezeigt ist, trägt die Bewohnerin / der Bewohner die dadurch entstehenden Kosten. Der Abschluss einer Schlüsselversicherung wird empfohlen (vgl. § 17 Abs. 3). 


	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 14 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	

	Erklärung zur Einhaltung von § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)


	

	
	Ich verpflichte mich, auf der Grundlage des IfSG vom 20. Juli 2000 vor oder unmittelbar nach der Aufnahme in die Einrichtung der Leitung ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen ist, dass bei mir keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckenden Lungentuberkulose oder einer sonstigen meldepflichtigen Krankheit vorhanden sind. 

Die notwendige Untersuchung kann von meiner Hausärztin / meinem Hausarzt durchgeführt werden und stellt eine Bedingung für die Aufnahme dar.

Mir ist bekannt, dass ich mich durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Pflicht schadensersatzpflichtig machen kann.



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)


	Anlage 15 

zum Wohn- und Betreuungsvertrag

des Haus am Rosenberg, Kronach

	
	

	für:

geschlossen am: 
	im folgenden "Bewohnerin / Bewohner" genannt

	

	Regelungen für den Todesfall


	

	
	Im Falle Ihres Todes nimmt die Einrichtung Ihren Nachlass soweit möglich in Verwahrung.
Sie können vereinbaren, was im Falle Ihres Todes geschehen soll. Dazu gehört insbesondere:
a) wer benachrichtigt werden soll:
«InfoTodesfallTelefon» IF  = "" "" "Telefon: «InfoTodesfallTelefon»" 
Telefon: «InfoTodesfallTelefon»

b) an wen unbeschadet einer etwaigen letztwilligen Verfügung oder gesetzlichen Erbfolge Ihre Sachen ausgehändigt werden sollen:
«Nachlass01Telefon» IF  = "" "" "Telefon: «Nachlass01Telefon»" 
Telefon: «Nachlass01Telefon»

oder im Verhinderungsfalle an:
«Nachlass02Telefon» IF  = "" "" "Telefon: «Nachlass02Telefon»" 
Telefon: «Nachlass02Telefon»

c) was ansonsten von Ihnen gewünscht wird:



	
	Kronach, 

	Kronach, 

(Bewohner«BewAnrede» IF  = "Frau" "in" "" 
)
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